Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb – Vermögensverwaltung -  Abgrenzung
Werden Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung als Einnahmen aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb angesehen sind diese steuerpflichtig. Dies wird beispielsweise dann angenommen, wenn nicht unbedeutende Nebenleistungen gewährt werden oder wenn ein häufiger Wechsel der Mieter spekulative Absichten und eine Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr erkennen lassen.
So wird seitens der Rechtsprechung grundsätzlich darauf abgestellt, ob einer „Transaktion“ der Charakter des Gewerblichen anhaftet
.
Hierbei wird, abgesehen von „Extremfällen“ gegenüber Umschichtungen von Wertpapieren seitens des Bundesfinanzgerichtshofes eine gewisse „Toleranz“ entgegengebracht, „die Beobachtung der Kursentwicklung und entsprechende Umschichtungen gehören typischerweise zur Verwaltung von Wertpapieren, …es liegt in der Natur der Sache Kursgewinne zu realisieren.“ 

Die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft ist grundsätzlich der Vermögensverwaltung zuzuordnen. 

Die Beteiligung stellt jedoch dann einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb dar, wenn die Körperschaft einen entscheidenden Einfluss auf die laufende Geschäftsführung der Kapitalgesellschaft nimmt und damit über die Kapitalgesellschaft am allgemeinen wirtschaftlichen Geschäftsverkehr teilnimmt. Dies ist dann anzunehmen, wenn hinsichtlich der Geschäftsführung der Kapitalgesellschaft und der steuerbegünstigten Körperschaft Personalunion besteht.

Besteht die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, die selbst ausschließlich der Vermögensverwaltung dient, so liegt auch bei Einflussnahme auf die Geschäftsführung kein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vor.

Zweckbetrieb – steuerpflichtiger Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb – Abgrenzung

Die Abgrenzung zwischen Zweckbetrieb und steuerpflichtigem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ist anhand der gesetzlichen Vorgaben des § 65  AO zu treffen, wenn kein Fall der in §§ 66 – 68 AO einzeln behandelter Zweckbetriebe vorliegt.

Gemäß § 65 AO ist ein Zweckbetrieb gegeben, wenn

1. der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb in seiner Gesamtrichtung dazu dient, die steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke der Körperschaft zu verwirklichen
2. die Zwecke nur durch einen solchen Geschäftsbetrieb erreicht werden können und
3. der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb zu nicht begünstigten Betrieben derselben oder ähnlicher Art nicht in größerem Umfang in Wettbewerb tritt, als es bei Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke unvermeidbar ist. (Wettbewerbsklausel).
Es lohnt sich in gewissen Grenzfällen für die Anerkennung als Zweckbetrieb zu „kämpfen“. Zweckbetriebe sind von der Körperschaft-, Gewerbe- und Vermögenssteuer freigestellt. Gem. § 12 Abs. 2 Nr. 8 a UStG gilt für Zweckbetriebe der ermäßigte Umsatzsteuersatz.

Die Nähe zum Finanzamt sollte gesucht werden, das Gespräch zur Darlegung der Argumente um die Nähe zum Satzungszweck darzustellen gut vorbereitet sein.

Wenn es gelingt, die Unentbehrlichkeit des Betriebes für die Verwirklichung des Satzungszwecks plausibel darzulegen, ferner, „dass der steuerbegünstigte Zweck sich mit der Unterhaltung des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes deckt und durch den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb der steuerbegünstigte Zweck unmittelbar erfüllt wird“) 
, wird die diesbezügliche Intervention Erfolg zeigen. 
Sponsoring

Grundsätzlich werden drei unterschiedliche Fälle des Sponsoring
+
 unterschieden:
	G* wirkt aktiv an Werbemaßnahme mit

Volle Besteuerung

Einnahme wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
	G gestattet Nutzung d.  Namens zu Werbezweck

Einnahme aus Vermögensverwaltung

Körperschaftssteuer:

Befreit gem. § 14 S. 3 AO

Umsatzsteuer:

Ermäßigter Steuersatz gem. § 12 Abs. 2 Nr. 8a UStG

Freie Rücklage:

Als Einnahme aus Vermögensverwaltung Berücksichtigung bei Rücklagenbildung gem. § 58 Nr. 7a AO


	G weist auf Förderung o. besondere Hervorhebung 

Sonstige steuerfreie Einnahme

Körperschaftssteuer:

Befreit Anwendungserlass zu § 64 Abs. 1 AO – Ziff. 9 Abs. 2

Umsatzsteuer:

Ermäßigten Steuersatz gem. § 12 Abs. 2 Nr. 8a S. 1 UStG (für Leistungen gemeinnütziger Körperschaften) aufgrund OFD Verfügung (s. Anlage)

Bei Berechnung der Rücklage gem. § 57 Nr. 7a AO nicht zu berücksichtigen (1/3 Rücklage)

10 % Rücklage möglich

* Gesponsorte


Beispiel einer Sponsorenvereinbarung

Firma Barthold

Gewerbegebiet Nürnberg - Ost

Nürnberg, den 23.05.03

Bestätigung Sponsoring Benefizfußballspiel 

Sehr geehrter Herr Müller,

es ist uns eine besondere Freude, Sie in diesem Jahr als Sponsor für unser Benefizfußballspiel am 2. Juli  gewonnen zu haben. Mit diesem persönlichen Engagement unterstützen Sie die Arbeit unseres Vereins…………………… in einer besonderen Weise, wofür wir sehr dankbar sind. Anbei nun die Eckpunkte unserer Kooperation:

Für das Sponsoring in Höhe von € 3.500 zzgl. 16 % MwSt erhalten Sie vom Verein ….. folgende Gegenleistungen:

· Logo auf allen Printmaterialien (Eintrittskarten, Plakat, Stadionzeitschrift)

· ½ Freianzeige in der Stadionzeitschrift

· Logo auf der Sponsorentafel

· Einbindung ins Internet

· 6 Karten für die Haupttribüne

· 6 Karten für den VIP-Empfang

· 1 Frei-Abo der Zeitschrift National Geographic

· 3 Fahnen 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an………… unter der Telefonnummer ………….

Bitte unterschreiben Sie diese Vereinbarung und faxen Sie diese zurück an:

Verein ………………………………………………., FAX: ………………………………..
Firma Barthold    




Stiftung 

P.S. Die Rechnungsstellung erfolgt nach dem Spiel durch den Verein
Benefiz
Eine sehr aufwendige, oftmals mit umfangreichen Vorbereitungen verbundene Einkommensquelle ist die Benefizveranstaltung.

Diese zeigt regelmäßig starke „Mischstruktur“ zwischen ideellem Bereich und wirtschaftlicher Tätigkeit. Dabei dient sie mehreren Zwecken. 

Die gemeinnützige Körperschaft will mit dieser extrovertierten Veranstaltung ihre Bekanntheit in der Öffentlichkeit steigern, gleichzeitig sollen Spender gewonnen werden und Einnahmen aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben (Eintrittskarten, Verkauf von Essen, Versteigerung von Bildern, die der gemeinnützigen Körperschaft schenkungsweise überlassen wurden) realisiert werden.

Neben dem reinen Organisationsaufwand ist mit einem erheblichen Buchungsaufwand zu rechnen. So ist man oftmals gut beraten, wenn der Verein nicht selbst diese Arbeit leistet und als Veranstalter auftritt, sondern wenn eine Agentur gefunden wird, die diese Arbeiten leistet und den überschüssigen Gewinn an die Körperschaft auskehrt.

Veranstalter kann auch eine Firma sein, die ihre hauseigenen Ressourcen (Buchhaltung, Sekretariat etc.) einsetzt, um diese Veranstaltung zu Gunsten des Vereins durchzuführen.

Das genannte Beispiel der Versteigerung eines zuvor gespendeten Bildes zeigt exemplarisch ein weiteres Problem: Die Hereinnahme des Bildes ist als Spende anzusehen, die hieraus erzielte Einnahme durch Versteigerung stellt einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb dar.

Die mögliche Beteuerung dieser Benefizveranstaltung kann natürlich dadurch relativiert werden, dass die Kosten der Veranstaltung den Einnahmen entsprechen bzw. der Gewinn den Freibetrag
 nicht übersteigt. Dies ist dann nicht erreichbar, wenn zuvor zu umfangreich Sachspenden gegeben werden, da den Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit möglicherweise auf Grund der Schenkungen nicht hinreichend Kosten entgegenstehen.

Hier ist die Veranstaltungsorganisation von Anfang an gefordert Spenden, Kosten und Einnahmen steueroptimal zu kanalisieren.
CHECKLISTE BENEFIZ Vorüberlegungen 
1. In welcher Form sollen Einnahmen durch die Benefizveranstaltung generiert werden?

a. Hauptsächlich indem zu Spenden aufgerufen wird – kein Eintritt oder Eintritt von untergeordneter Rolle

b. Hauptsächlich durch einen den Wert der Gegenleistungen übersteigenden Eintrittspreis

c. Die Veranstaltung soll sich im Wesentlichen „tragen“, Hauptzweck ist die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit (wird erreicht durch Prominenz) – der Eintritt entspricht dem Wert der Gegenleistungen – es wird nicht zu Spenden aufgerufen

2. Wer ist Veranstalter?

a. Die gemeinnützige Körperschaft – wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb – Steuererklärung – Steuerpflicht

b. Ein Dritter organisiert die Veranstaltung für und zu Gunsten der Körperschaft – überschüssige Einnahmen als Spende an die Körperschaft – daneben Spenden von Privatpersonen

3. Welche Leistungen müssen von Dritten angefordert werden (Bühne, Catering, Raum, Bühnenprogramm) und wie werden diese „eingekauft“?

a. Die Leistung wird gegen Steuerbestätigung gespendet

b. Die Leistung wird bezahlt

4. Sponsorenakquisition – sensible Auswahl der „passenden“ Sponsoren – Sponsoren mit abgestuften Leistungsangeboten ansprechen – „Leistungspaket“ : bronze, silber, gold
5. Steueroptimierte Planung nach
a. Geldspenden

b. Sachspenden

c. Einnahmen wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

d. Ausgaben wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

6. Tombola

a. Behördliche Genehmigung einholen - § 68 Nr. 6 AO – wenn als öffentlich anzusehen – öffentlich, wenn außer Mitgliedern auch Fremde Zutritt haben

b. Sachspenden organisieren

CHECKLISTE  Benefiz Durchführung

Checkliste für Veranstaltungen

Diese Checkliste ist ein Instrument, um mit potentiellen Veranstaltern von Benefiz-Events zu Gunsten der…….. die genauen Verantwortlichkeiten und Leistungen festzulegen. Darüber hinaus dient sie der Entscheidungsfindung.

Grundsätzlich übernimmt der Veranstalter das wirtschaftliche Risiko. Der Stiftung als gemeinnützige Organisation dürfen keine Kosten entstehen.

A. Basisdaten

	Veranstaltung:

Anlaß:
	

	Termin:

Datum/Dauer/Uhrzeit:

Ort:
	

	Veranstalter:

Kontaktperson:

Adresse:

Telefon:

E-Mail:
	

	Projektleiter :
	

	Kurzbeschreibung der Veranstaltung:


	


Der Veranstalter hat vorgelegt:

ein Konzept 
( ja

( nein

wird nachgereicht bis:

einen Ablaufplan
( ja

( nein

wird nachgereicht bis:

einen Finanzplan
( ja

( nein

wird nachgereicht bis:

Soll ein Vertrag abgeschlossen werden?

( ja

( nein


Welche Zielgruppe wird durch die Veranstaltung angesprochen?

	

	


Welches Interesse besteht auf Seiten des Veranstalters?

· Veranstalter ist bereits als Unterstützer bekannt

· Veranstalter verbessert vorrangig sein eigenes Image

· Die Zusammenarbeit findet erstmalig / einmalig statt und rückt die ……. in ein positives Bild

· Veranstalter braucht die ….. als „Zugpferd“

· Veranstalter beabsichtigt langfristige Zusammenarbeit

· Sonstiges 










Welches Interesse besteht auf Seiten der……..Firma ?

· Erhöhung des Bekanntheitsgrades der ……. in der Region

· Sensibilisierung und Aufklärung der Öffentlichkeit

· Medienresonanz / Präsenz in den lokalen Medien

· Akquise neuer Förderer und Spender

· Fundraising
· In etwa zu erwartende Spendenhöhe:

· bis € 1.000




( 1.000 bis 5.000 €

· 5.000 bis 10.000 €



( mehr als 10.000 €

Wie ist der Verein …….. am Erlös der Veranstaltung beteiligt?

· Vorher vereinbarte Spende in Höhe von 



€
· Anteil von jeder verkauften Eintrittskarte; Betrag 

€ oder 

%
· Reinerlös (evt. Mindestsumme vereinbaren)

Grenzen wirtschaftlicher Betätigung
Im Folgenden sollen die Grenzen wirtschaftlicher Betätigung kurz skizziert werden, gemeint sind die Grenzen, die sich daraus ergeben, dass es gilt, die Gemeinnützigkeit zu erhalten.
Die rechtlichen Vorgaben und Grenzen sollten jedoch nach Auffassung des Verfassers nicht unbedingt voll ausgeschöpft werden, recht ist oft nur ein „moralisches Minimum“.

Zu beachten ist, dass NGOs von ihrem guten Ruf leben und das Betreiben wirtschaftlicher Aktivitäten zu einer „Kommerzialisierung“ der NGO führen kann. Keinesfalls sollte man seine Glaubwürdigkeit als steuerbegünstigte Körperschaft durch den Ausverkauf des Namens, des Logos oder Realisierung jedweder Einkunftsart aufs Spiel setzen.

Das richtige Maß zu finden erfordert oftmals „Fingerspitzengefühl“  und Erfahrung der „Szene“ hinsichtlich der Wirkung wirtschaftlicher Betätigung durch eine gemeinnützige Körperschaft. Dieses „Fingerspitzengefühl“ bezeichnet der Verfasser als die ethische Grenze.

Eine weitere Grenze ergibt sich daraus, dass nach geltender Rechtsprechung der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb nicht die Körperschaft „prägen“ sollte. Zunächst offen bleibt, wann diese Prägung zu bejahen ist, zu unterschiedlich sind die Einzelfälle. Dadurch dass die präzise Definition hierzu bislang ausbleibt, eröffnet sich die Rechtsprechung einen weiten Raum der Einzelfallbetrachtung und –Wertung. Letztlich wird so eine Ermessensentscheidung begünstigt. Umso mehr ist grundsätzlich „vornehme Zurückhaltung“ anzuraten.

Des Weiteren darf eine wirtschaftliche Zielrichtung nicht die eigentliche, prioritäre Zielsetzung der gemeinnützigen Körperschaft sein. Dies wird von Seiten des Finanzamtes dann vermutet, wenn die Zwecksetzungen der Satzung gänzlich durch kommerzielles Handeln umgesetzt werden.

Beispiel:
Eine gemeinnützige Körperschaft will den Kulturaustausch im Bereich der Kunst unterstützen. Die Umsetzung dieses Zwecks soll mit dem Ankauf und Verkauf unter Gewinnrealisierung von Bildern umgesetzt werden. Von den Einnahmen sollen die Verwaltungskosten der NGO beglichen werden.

Im Rahmen dieser Vorgaben ist vieles nicht klar und eindeutig definiert, die Finanzbehörden gestehen den NGOs die Einnahmequelle wirtschaftlicher Tätigkeit zu, andererseits beobachten sie aus geschilderten Gründen die Tätigkeiten mit gesteigerter Aufmerksamkeit.

In Zweifelsfällen sollte das Gespräch mit dem Finanzamt gesucht werden, um Probleme nach Tätigwerden zu vermeiden. Hier finden sich oftmals Lösungen auch in Form eines geänderten, angepassten Handlungskonzeptes, die die Einnahmequelle „Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb“ dauerhaft etablieren. 

� . (Koch/ Scholz, Kommentar AO, 4. Auflage 1993, §14 AO Rz. 15).


� (BFH, BStBl II 1991,S. 631 (633). 








� (BFH, BStBl. III, 1955, 177


� Anwendungserlass zur Abgabenordnung vom 10.9.2002 zu § 64 Abs. 1 AO, BStBl. 2002, IV C 4 – S 0171- 93/02


� zur umsatzsteuerlichen Behandlung des Sponsoring:


OFD Frankfurt S-7100 A-203-St/10 vom 14.1.2003


OFD Frankfurt S-7100 A-203-St/ 10 vom 19.6.2002


OFD Hannover S 7100-427-stO 351/S-7100-915-StH


� § 64 Absatz 3 Abgabenordnung





